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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 18
Juni 2024 würden vom Gericht als eine Beschwerde behandelt werden, dass somit auf die
frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzu- treten ist (Art. 108 Abs. 2 AsylG,
Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die
zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des
Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5),
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einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise
einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich – wie
nachfolgend aufgezeigt – um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur
summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1
AsylG auf einen Schriftenwechsel ver- zichtet wurde, dass der Beschwerdeführer unter
anderem die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz beantragt, wobei er vorbringt, diese
habe es unterlassen, die von der Rechtsprechung geforderten spezifischen Abklärungen
seiner persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzuneh- men, was
diverse «Abklärungspflichten» verletze, dass die angefochtene Verfügung sich über rund
drei Seiten zum Kindes- wohl äussert und diesbezüglich offensichtlich keine fehlerhafte
Sachver- haltsfeststellung vorliegt (vgl. angefochtene Verfügung Ziffer III), dass der
Beschwerdeführer ferner vorbringt, die Vorinstanz habe mit der Nichtzustellung der Akten
das rechtliche Gehör verletzt, dass in der Instruktionsverfügung vom 3. Juli 2024 hierzu
bereits festge- halten wurde, dem vormaligen Rechtsvertreter des Beschwerdeführers seien
die editionspflichtigen Akten mit der vorinstanzlichen Verfügung vom 16. Mai 2024
ausgehändigt worden (vgl. Dispositivziffer 6 der angefochte- nen Verfügung), dass weiter
festgestellt wurde, aus den Ausführungen des Beschwerdefüh- rers gehe denn auch nicht
nachvollziehbar hervor, weshalb er die ent- scheidrelevanten Akten – sollte er tatsächlich
nicht in deren vollständigen Besitz gewesen sein – nicht zu einem früheren Zeitpunkt
gegenüber der Vorinstanz beziehungsweise der ehemaligen Rechtsvertretung hätte ein-
fordern können, dass ferner davon auszugehen sei, der Beschwerdeführer respektive seine
Rechtsvertreterin habe mittlerweile Akteneinsicht erhalten, dass sich aufgrund der
eingereichte(n) Rechtsmitteleingabe(n) sodann nicht der Eindruck aufdrängt, dem
Beschwerdeführer sei es wegen
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gewe- sen, eine fundiert begründete Beschwerde zu erheben, dass diesbezüglich der



Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör nicht verletzt wurde und somit auch
der Antrag in der Beschwerde vom 18. Juni 2024 betreffend Kostenauflage an die
Vorinstanz aufgrund Gehörsverletzung abgewiesen wird, dass sich die formellen Rügen
nach dem Gesagten als offensichtlich unbegründet erweisen, weshalb das
Kassationsbegehren abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl
gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat
oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen
Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben,
solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die
Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss und
dies der Fall ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, die Vorbringen hingegen insbesondere dann
unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich
widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte
oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG), dass das
Bundesverwaltungsgericht die Anforderungen an das Glaubhaft- machen von Vorbringen in
verschiedenen Entscheiden dargelegt hat und dabei ständiger Praxis folgt (vgl. BVGE
2015/3 E. 6.5.1 sowie 2012/5 E. 2.2), worauf verwiesen werden kann, dass das SEM in der
angefochtenen Verfügung ausführte, die Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinem
familiären Umfeld seien vage, widersprüchlich und im Zeitablauf nicht kongruent
ausgefallen, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde vom 17. Juni 2024 aus- führt, er
habe den Todeszeitpunkt seiner Mutter an der Anhörung zeitlich nicht einzuschätzen
vermocht, da er nicht mehr gewusst habe, wie lange er nach deren Tod noch in Guinea
gewesen sei, dass er deshalb nichts Falsches habe sagen wollen,
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zwar den Todeszeitpunkt seiner Mutter nicht angeben konnte (vgl. SEM-act. 23/13 F20 ff.),
er aber zu anderen Fragen der Vorinstanz detailreich vorzu- tragen vermochte (vgl.
beispielsweise die Ausführungen zu seinen Asyl- gründen in freier Rede, SEM-act. 23/13
F85), dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vom 17. Juni 2024 aus- führt, er
kenne die Existenz seines erwähnten Bruders nur von einem Foto, der Stiefvater habe noch
andere Kinder gehabt und er, der Beschwerde- führer, denke, dass das Wort «Stief» und
«Bruder» verwechselt worden sei, dass der Beschwerdeführer anlässlich seiner Anhörung
ausführte, er habe lediglich eine Schwester, und sonst keine Geschwister, sein Bruder sei
be- reits verstorben (vgl. SEM-act. 23/13 F26 f., F28, F29 f.), dass dieser Bruder früh
gestorben sei, und er anlässlich der EB UMA nicht gefragt worden sei, ob dieser noch am
Leben sei (vgl. SEM-act. 23/13 F32 f.), dass er die Frage so verstanden habe, dass der
Befrager ihn nach der Schwester und weiteren kleinen Geschwistern gefragt habe (vgl.
SEM-act. 23/13 F34), dass er hingegen an der EB UMA ausführte, «meine anderen
Geschwister haben bei meiner Mutter gewohnt» (vgl. SEM-act. 17/9 Ziffer 3.01), dass er
auf die Aufforderung, seine Geschwister aufzuzählen, angab, «H._______ (w), ich weiss
nicht, wie alt sie ist. Mein älterer Bruder I._______ (m), ich weiss nicht, wie alt er ist» (vgl.
SEM-act. 17/9 Ziffer 3.01), dass er auf die Frage, wo I._______ und H._______ gelebt
hätten, nach- dem seine Mutter gestorben sei, ausführte «Bevor meine Mutter starb, habe
ich bei meinem Vater gewohnt, weil meine Eltern getrennt waren. Meine Schwester hat bei
meiner Mutter und meinem Onkel gewohnt. Der Bruder war ab und zu mal bei unserem
Vater und ab und zu bei der Mutter.» (vgl. SEM-act. 17/9 Ziffer 3.01), dass die



Ausführungen an der EB UMA offensichtlich im klaren Wider- spruch zu denjenigen an der
Anhörung stehen, und die diesbezügliche Er- klärung in der Beschwerde, das Wort «Stief»
sei mit dem Wort «Bruder»
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und Bekannten schnell «Frère», diesen Widerspruch nicht aufzulösen vermag, dass der
Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vom 17. Juni 2024 zwar vorbringt «J._______ ist
der Bruder des Mannes, bei dem ich gelebt hatte. Das stimmt nicht. […] Ich selbst hatte nur
manchmal wenig Kontakt zu ihm. […] J._______ kannte ich nicht so gut», dass er aber an
der Anhörung im Widerspruch dazu ausführte, «Ich kenne nur J._______. Das ist der Mann,
wo ich gelebt habe. […]» (vgl. SEM-act. 23/13 F38), dass er in seiner Beschwerde vom 17.
Juni 2024 weiter vorbringt, das Wort «Sacrifice humain», also Menschenopfer, sei vom
SEM falsch niederge- schrieben worden, er habe nie einer rituellen Opferung eines
Menschen teilgenommen, es handle sich um einen Fehler der Übersetzung, dass der
Beschwerdeführer an der EB UMA ausführte, «[…] Dabei tötet man Tiere, man tötet auch
Menschen. […]» (vgl. SEM-act. 17/9 Ziffer 7.01), dass er den Dolmetscher verstanden
habe, die EB UMA in Malinke über- setzt wurde, der Beschwerdeführer die Wahrheit der
Aussagen mit seiner Unterschrift bestätigte, und ferner auch der Dolmetscher und die
Rechts- vertretung unterschrieben haben (vgl. SEM-act. 17/9 Ziffer 1.01 und 9.02 ff.), dass
daher keine Hinweise auf eine falsche Übersetzung vorliegen, dass der Beschwerdeführer
mit seiner Beschwerde vom 17. Juni 2024 ei- nen fachärztlichen Kurzbericht einreichte, in
welche Dr. med. F._______ unter anderem festhielt, er leide an vermindertem Denk- und
Konzentrati- onsvermögen mit eingeschränkter Erinnerung an Vergangenes, sowohl ne-
gative wie auch positive Erlebnisse könnten nicht detailliert abgerufen wer- den, dass er
weiter nicht in der Lage sei, zeitlich verbindliche Angaben zum Tod seiner Mutter zu
machen, dass sie eine (…) diagnostizierte, dass vorab festzuhalten ist, dass die fachärztliche
Schlussfolgerung eines verminderten Denk- und Konzentrationsvermögens durch den auf
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Feb- ruar 2024 in dem Sinne zu relativieren ist, als dem Beschwerdeführer durch die dort
zuständige Sozialpädagogin unter anderem bestätigt wird, dass er durch seine aktive,
zielstrebige und selbständige Art tiefen Eindruck hinter- lassen und beim Erlernen der
Sprache ein aussergewöhnliches Engage- ment gezeigt habe, was ihn zu einem der besten
Schüler der Klasse ge- macht habe, dass im Übrigen ein vermindertes Denk- und
Konzentrationsvermögen mit eingeschränkter Erinnerung an Vergangenes und das
Unvermögen, den Todeszeitpunkt seiner Mutter verbindlich anzugeben, nichts an der Ge-
samtwürdigung zu ändern vermag, da dieser pathologische Befund insbe- sondere die
vielen Widersprüche offensichtlich nicht erklären kann, dass im Weiteren auf die rechtliche
Würdigung in der angefochtenen Ver- fügung verwiesen werden kann, dass der
Beschwerdeführer auch aus den weiteren, mit der Beschwerde vom 18. Juni 2024
eingereichten Beweismitteln nichts zu seinen Gunsten abzuleiten vermag, und es ihm nicht
gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen,
weshalb die Vor- instanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der
Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und
zu bestätigen ist, da der Beschwerdeführer weder über einen Aufenthaltstitel für die
Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44
[erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das
Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige



Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder
nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1–4 AIG [SR 142.20]), dass bezüglich der
Geltendmachung von Wegweisungsvollzugs- hindernissen gemäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft
gilt, das heisst, allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse sind zu beweisen, wenn der
strikte Be- weis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE
2011/24 E. 10.2 m.w.H.),
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Verfü- gung verwiesen werden kann, dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung
der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art.
83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine
flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK
[SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende
menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass der
Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 4 AIG), da weder
die allgemeine Lage in der Heimat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf
eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass die Vorinstanz
im Zusammenhang mit der Anordnung des Wegweisungsvollzugs von UMA gemäss
BVGE 2015/30 von Amtes wegen verpflichtet ist, spezifische Abklärungen der
persönlichen Situation unter dem Blickwinkel des Kindeswohls vorzunehmen, dass die
Vorinstanz das Kindeswohl ausführlich und detailliert geprüft hat, und in den Beschwerden
dazu nichts Neues vorgebracht wird, weshalb es einem Wegweisungsvollzug ebenfalls nicht
entgegensteht, dass die oben genannten gesundheitlichen Probleme mangels Intensität auch
nicht zur Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs führen, dass es dem Beschwerdeführer
obliegt, sich die für eine Rückkehr allen- falls benötigten Reisedokumente zu beschaffen
(Art. 8 Abs. 4 AsylG; vgl. BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung
auch als möglich zu bezeichnen ist, dass die Anordnung der vorläufigen Aufnahme somit
ausser Betracht fällt (Art. 83 Abs. 1-4 AIG), dass die Beschwerde nach dem Gesagten
abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist, dass die Gesuche um
Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und amtlichen Rechtsverbeiständung
abzuweisen sind, da sich die Beschwerde nach dem Gesagten als von Anfang an
aussichtslos erwiesen hat,
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auf einen Kostenvorschuss gegenstandslos wird, dass dem Beschwerdeführer demnach die
Kosten des Verfahrens – welche praxisgemäss auf Fr. 750.– zu bestimmen sind –
aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 1–3 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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